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Förderung nach den Richtlinien  
Garantiefonds Hochschule 
Ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, Jüdische 
Immigranten sowie Angehörige dieser Personen-
gruppen unter 30 Jahre kommen oft für eine Förde-
rung nach den Richtlinien des Garantiefonds Hoch-
schulbereich (RL-GF-H) in Frage. Ziel der Förderung 
ist der Erwerb der Hochschulreife sowie die Aufnah-
me oder Fortsetzung eines Studiums. 

Koordinierungsstelle
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 
Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e.V.
Heiner Terborg
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Fon (0211) 94 48 5 – 28 Fax (0211) 48 65 09
e-Mail: heiner.terborg@jugendsozialarbeit.de
Internet: www.bagkjs.de
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Garantiefonds Hochschule
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schulreife erwerben. Die Zielgruppen und Zulassungsvoraus-
setzungen unterscheiden sich je nach Bundesland, in dem der 
Sonderlehrgang liegt. 

Wer kann teilnehmen?
·  In verschiedenen Bundesländern können junge Zuwanderin-
nen und Zuwanderer, deren Vorbildung aus dem Herkunfts-
land einem deutschen Mittelschulabschluss vergleichbar ist, in 
Sonderlehrgängen die Hochschulreife erwerben. 

·  In anderen Bundesländern werden ausschließlich Spätaussied-
ler und Spätaussiedlerinnen, deren Angehörige und Jüdische 
Immigranten zu einem Sonderlehrgang zugelassen. 

Bildungsvoraussetzungen
Die Lehrgänge bauen in der Regel auf ausländischen Sekundar-
abschlüssen mit mindestens zehnjähriger Dauer auf. Ausnah-
men sind aber – je nach Bundesland - möglich. Flüchtlinge 
ohne entsprechende Vorbildungsnachweise können an einigen 
Lehrgängen im Ausnahmeverfahren („Glaubhaftmachung“) 
eine Zulassung erhalten. 
Bewerberinnen und Bewerber müssen über gute Deutsch-
kenntnisse verfügen. Unter anderem können diese in Sprach-
kursen, die nach dem Garantiefonds Hochschule gefördert 
werden, erworben werden. 

Abschlüsse
Die Sonderlehrgänge führen in zwei Jahren 
· zur allgemeinen Hochschulreife
  oder
· zur Fachhochschulreife 

Dauer der Kurse / Unterrichtsfächer / Prüfungen
Die Kurse dauern zwei Jahre. 
Die Hauptfächer sind: 
Deutsch, Mathematik, Englisch (Vorkenntnisse werden nicht 

vorausgesetzt), Gemeinschaftskunde (z.B. Politik, Geschichte, 
Geografie) und Naturwissenschaften (Physik, Chemie und/
oder Biologie). An einigen Standorten werden weitere Fächer 
angeboten (z.B. Informatik). 

Erfolge
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen, dass rund 70% 
der Teilnehmer das anspruchsvolle Programm bis zur Reifeprü-
fung durchlaufen. Bei den Reifeprüfungen sind mehr als 90% 
der Schülerinnen und Schüler erfolgreich.

2. Studienkollegs (1 Jahr)
In den meisten Bundesländern kann an Studienkollegs nach 
einem Jahr im Rahmen einer Feststellungsprüfung ein Hoch-
schulzugang erworben werden. Der Besuch eines Studien-
kollegs führt zu einer fachgebundenen Hochschulreife. Die 
Fachbindung bezieht sich auf Fächergruppen (z.B. „Sprach- und 
Geisteswissenschaften“ oder „technische und naturwissen-
schaftliche“ Fächer). Oft entscheidet nicht allein der Studien-
wunsch sondern die fachliche Ausrichtung der Ausbildung 
im Herkunftsland über Zuordnung zu einer Fächergruppe im 
Studienkolleg. 

Wer kann teilnehmen?
Ob die Vorbereitung auf ein Hochschulstudium über den 
Besuch eines Studienkollegs und die Feststellungsprüfung 
möglich ist, hängt vor allem von der Vorbildung im Herkunfts-
land ab. Für viele Drittstaaten (nicht EU) gilt, dass neben dem 
dort erworbenen Sekundarschulabschluss zusätzlich zwei 
erfolgreiche Hochschulsemester nachgewiesen (oder glaubhaft 
gemacht) werden müssen.  

Die Bildungsberatung „Garantiefonds Hochschule (GF-H)“ der 
Jugendmigrationsdienste (JMD) berät im Rahmen der Richtli-
nien Garantiefonds Hochschulbereich (RL-GF-H) zugewanderte 
Sekundarschulabsolventen, deren ausländische Vorbildung in 
Deutschland nicht als Hochschulreife anerkannt wird. Ziel der 
Beratung ist die Integration in ergänzende Bildungsmaßnah-
men, deren erfolgreicher Abschluss zu einer in Deutschland 
gültigen Hochschulzugangsberechtigung führt. Die Beratung 
versteht sich als ein Beitrag zur Erhöhung des Anteils von Abitu-
rientinnen und Abiturienten mit Migrationshintergrund. 

Die Bildungsberatung GF-H informiert individuell und ausführ-
lich über geeignete Qualifizierungsangebote in Deutschland. 
Dabei wird angestrebt, den jeweils kürzesten und erfolgver-
sprechendsten Weg zur Hochschulreife unter Berücksichtigung 
der ausländischen Vorbildung aufzuzeigen. Nach der Entschei-
dung für einen zur Hochschulreife führenden Lehrgang, unter-
stützen wir in Bewerbungsverfahren, beraten über Möglichkei-
ten der Ausbildungsfinanzierung und nehmen Kandidatinnen 
und Kandidaten mit entsprechenden Voraussetzungen in die 
Förderung nach den RL-GF-H auf.

Unser Ziel ist die optimale Vorbereitung auf ein Hochschul-
studium. Zu den Kernpunkten der Beratung gehören: das 
Studienangebot in Deutschland, Studien- und Berufswahl, 
Bewerbungs- und Zulassungsverfahren sowie Kosten und 
Fördermöglichkeiten (Studiengebühren, Studienkredit, BAföG) 
während des Studiums. 

1. Sonderlehrgang (2 Jahre)
Im Auftrag der Kultusministerien werden seit mehr als 30 
Jahren in zahlreichen Bundesländern Sonderlehrgänge durch-
geführt. Heute können junge Menschen mit ausländischen 
Schulabschlüssen an 17 Lehrgangsorten die deutsche Hoch-

Abitur und Fachhochschulreife


